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1. Einführung  
 

 

1.1 Lage und Erreichbarkeit der Stadt Herrieden (siehe auch ISEK 2014) 

Die Flächengemeinde Herrieden mit insgesamt 38 Ortsteilen liegt im Landkreis Ansbach und 

gehört zur Planungsregion 8, Westmittelfranken. Der Kernort Herrieden ist als Unterzentrum 

klassifiziert und in landschaftlich reizvoller Lage im Altmühltal, ca. 10 km südlich vom Ober-

zentrum Ansbach gelegen. 

Die Stadt ist für den Individualverkehr durch die Bundesautobahn BAB 6 Nürnberg ï Heilbronn 

über die Anschlussstelle Herrieden, die sich ca. 2 km nördlich des Kernortes befindet, gut 

erschlossen. Im Kernort Herrieden kreuzen darüber hinaus die Staatsstraße 2248 von Elpers-

dorf bei Ansbach über Wieseth nach Wassertrüdingen und die Staatsstraße 2249 von Bur-

goberbach nach Leutershausen und Rothenburg ob der Tauber.  

 

Die Kernstadt ist durch mehrere Buslinien an den ÖPNV verhältnismäßig gut angeschlossen. 

Der nächste Bahnhof mit überregionalen Verbindungen befindet sich im Oberzentrum Ans-

bach in rund 12 km Entfernung. Nächster Flughafen ist der Flughafen Nürnberg in ca. 85 km 

Entfernung. 

 

Herrieden ist Mitgliedsgemeinde in der Metropolregion Nürnberg, der Region Hesselberg und 

der kommunalen Allianz AGIL mit den Nachbargemeinden Aurach, Leutershausen und Bur-

goberbach. 

 

Naturrªumlich gehºrt der Raum Herrieden zum ĂMittelfrªnkischen Beckenñ, das hier ¿ber die 

Altmühl nach Südosten zur Donau entwässert wird. 

 

1.2 Kurzer Abriss der g eschichtliche n und baulichen  Entwicklung            

(siehe auch ISEK 2014) 

Die Entstehung Herriedens geht zurück auf den Verlauf einer handelspolitisch und strategisch 

wichtigen Straße, die in Süd-Nordrichtung von Donauwörth über Königshofen an der Heide 

nach Herrieden und weiter nach Fulda führte. Das Kloster ĂHasareodñ wurde erstmals am 24. 

Februar 797 urkundlich erwähnt. Für die Gründung des Klosters nimmt man den Zeitraum vor 

782 an. 

Mit der Klostergründung wurden geistliche und weltliche Interessen verknüpft, die sehr bald 

zu einer ansehnlichen Entwicklung des Siedlungsansatzes von ĂHasareodñ beigetragen ha-

ben. Zu Beginn des 12. Jahrhunderts entstand neben dem Kloster eine Burganlage. Durch 
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die Polarisierung der geistlichen und weltlichen Einflüsse am Ort konnte sich Herrieden wei-

terentwickeln, musste allerdings im geschichtlichen Ablauf viele unruhige Perioden über sich 

ergehen lassen. Wechselnde Herrschaftsverhältnisse überlagerten sich mit Naturkatastro-

phen, Erneuerungsphasen und Kriegszerstörungen. Dennoch konnte sich der Siedlungsort 

Herrieden über die Jahrhunderte erhalten und letztlich als Stadt festigen. Zu Beginn des 19. 

Jahrhunderts überschritt die Stadt die 1.000 Einwohnergrenze.  

 

 

Urkatasterplan von 1826 (Altstadt mit Wallgraben und Altmühlinsel) 

 

Nach dem 2. Weltkrieg hat sich die Fläche des Kernortes bis heute um ein Vielfaches vergrö-

ßert, mittlerweile sind fast siebzehnmal so viele Flächen bebaut, wie um 1945. Die Einwoh-

nerzahl des Kernortes ist auf 4.372 Einwohner (Stand 11.09.2025) gestiegen. 
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1.3 Einstufung ï LEP Bayern und Regionalplan  (siehe auch ISEK 2014) 

In der derzeit gültigen Fassung des Regionalplans vom 01.05.2008 ist Herrieden als Unter-

zentrum im ĂAllgemeinen ländlichen Raumñ eingestuft (übergangsweise bis zur Fortschrei-

bung des Regionalplans als Grundzentrum, vgl. LEP Bayern vom 01.06.2023). Unterzentren 

haben die Aufgabe, die Deckung des Grundbedarfs und des qualifizierten Grundbedarfs der 

Bevölkerung in den Bereichen Versorgung, Arbeitsplätze und Dienstleistungen sowie Einzel-

handel zu gewährleisten (vgl. Regionalplan Region Westmittelfranken, Stand 01.05.2008, Pkt. 

2.2). Dem Regionalplan kann weiterhin entnommen werden, dass Herrieden über eine über-

durchschnittliche Einzelhandelszentralität, Arbeitsplatzzentralität und Versorgungszentralität 

durch die Ausstattung mit den Gütern und Dienstleistungen des qualifizierten Grundbedarfs 

verfügt und diese auch zukünftig möglichst dauerhaft gesichert und weiterentwickelt werden 

sollen.  

 

1.4 Städtebauförderung, integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) 

und vorbereitende Untersuchungen (VU) in Herrieden  

Mit der Städtebauförderung unterstützen der Bund bzw. die Länder Städte und Gemeinden 

bei der Herstellung bzw. Erhaltung städtebaulicher Strukturen sowie bei der Bewältigung 

neuer Herausforderungen. Dazu gewährt der Bund den Ländern gemäß Art. 104 b Grundge-

setz Finanzhilfen, die durch Mittel aus dem jeweiligen Bundesland bzw. der Kommune ergänzt 

werden. Die Bundesfinanzhilfen werden den Ländern auf Basis der VV (Verwaltungsverein-

barung) Städtebauförderung zur Verfügung gestellt.  

 

Die Stadt Herrieden wurde im Jahr 1983 aufgrund Substanz- und Funktionsschwächen in der 

Altstadt (z. B. mangelhafte Bausubstanz, Wohnumfeld- und Ortsbildmängel, Leerstand, Ver-

kehrsprobleme, Mischung unverträglicher Nutzungen usw.) in die Städtebauförderung aufge-

nommen. Im Jahr 1984 wurde erstmals von der ĂFreien Planungsgruppe 7, Stuttgartñ die so-

genannten ĂVorbereitenden Untersuchungenñ gemªÇ Ä 141 BauGB durchgef¿hrt. 1988 wurde 

dann der gesamte Altstadtkörper einschließlich seiner Wallanlagen als förmlich festgelegtes 

Sanierungsgebiet nach dem vereinfachten Verfahren festgelegt.  

 

In Abstimmung mit der Regierung von Mittelfranken wurden in den Jahren 2012 ï 2014 auf-

grund der zwischenzeitlichen Problemstellungen (hoher Flächenverbrauch durch Ausweisung 

von Neubaugebieten einerseits und hoher Gebäudeleerstand in der Altstadt andererseits, Zu-

nahme des motorisierten Individualverkehrs, Konkurrenz großflächiger Einzelhandelsbetrie-

be, demographische Entwicklung usw.) als Grundlage für den Verbleib in der Städtebauför-

derung erneut ĂVorbereitende Untersuchungenñ im Bereich des Altstadtkºrpers durchgef¿hrt 
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und f¿r den Kernort und die Altstadt ein ĂIntegriertes städtebauliches Entwicklungskonzeptñ 

(ISEK) mit Rahmenplanungen und Projektvorschlägen erarbeitet. 

 

Ziel der Untersuchungen war es, eine ganzheitliche, unter Berücksichtigung mehrerer Fach-

gutachten gestützte Rahmenplanung bzw. Agenda für die städtebauliche Entwicklung des 

Kernortes insgesamt und gleichzeitig eine Grundlage für die weitere Sanierungsplanung in 

der Altstadt zu entwickeln. Mit den konkreten Projektvorschlägen, teils aus der Bürgerschaft 

und der vorliegenden Fachgutachten abgeleitet, wurden wichtige Impulse für die Stadt- und 

Sanierungsplanung gegeben. Das ISEK wurde im Herbst 2014 vom Stadtrat der Stadt Her-

rieden beschlossen, zwischenzeitlich wurden viele der im ISEK aufgeführten Projektvor-

schläge abgearbeitet.  

 

Während der fortlaufenden Sanierungstätigkeit wurden in den vergangenen Jahren auf meh-

reren unmittelbar an das Sanierungsgebiet anschließende Teilflächen ebenfalls städtebauli-

che Defizite ersichtlich, wonach in Abstimmung mit der Regierung von Mittelfranken nun im 

Bereich der vorgesehenen Gebietserweiterungen 1 ï 5 (siehe auch Plananlage 1.5)  ĂVorbe-

reitende Untersuchungenñ durchgef¿hrt werden sollten.  

 

Um einen Bezug zu den im Jahr 2012 durchgef¿hrten ĂVorbereitenden Untersuchungenñ her-

zustellen, wurden auch die damals im Bereich der Altstadt durchgeführten Erhebungen in 

2025 erneut durchgeführt. Die Ergebnisse der ĂVorbereitenden Untersuchungenñ sind im Wei-

teren unter Punkt 2 dargestellt bzw. entsprechend erläutert. 

 

1.5   Abgrenzung der Untersuchungsgebiete  

Das Untersuchungsgebiet für die ĂVorbereitenden Untersuchungenñ umfasst - neben dem zu-

letzt im Jahr 2016 förmlich festgelegten Sanierungsgebiet der Altstadt - vorwiegend mehrere 

unmittelbar an das Sanierungsgebiet angrenzende Teilflächen (siehe auch beigefügter Lage-

plan, Plan 1.5). 

 

Die Erweiterungsfläche 1 nördlich der Altstadt liegt gegenüber der Einmündung Fronvest-

straße und umfasst im Wesentlichen eine öffentliche Parkplatzfläche, ein städtisches Grund-

stück mit einem ehemaligen, leerstehenden Wohnhaus (Inselgrundstück) sowie den Einmün-

dungsbereich von der Münchener Straße in die Fronveststraße bzw. den Parkplatz. 

 

Die Erweiterungsfläche 2 westlich der Altstadt schließt unmittelbar an das frühere Firmenge-

lände der Fa. Kammerer an. Für dieses Areal wurde im Jahr 2021 von der Stadtplanung eine 
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Vorplanungsstudie für eine städtebaulich angemessene altstadtnahe Wohnbebauung entwi-

ckelt. Die Ergebnisse der Vorplanungsstudie werden im Kapitel 3.1 näher erläutert. Die Er-

weiterungsfläche 2 umfasst darüber hinaus noch ein kleines Grundstück ebenfalls südlich der 

Neunstetterstraße mit einem Nebengebäude. 

 

An die Erweiterungsfläche 2 schließt sich in Richtung Süden die Erweiterungsfläche 3 an, 

diese umfasst im Wesentlichen den öffentlichen Fuß- und Radweg Altmühlhaag sowie die 

südlich an die Altmühl angrenzenden Flächen.  

 

Die Erweiterungsfläche 4 beinhaltet einen Teilbereich der Bahnhofstraße und des Winner 

Wegs unmittelbar südöstlich der Stadtmauer bzw. des derzeitigen Sanierungsgebietes ein-

schließlich einer Fußwegeverbindung (Brücke über die Altmühl) zur Altmühlinsel.  

 

Die Erweiterungsfläche 5 umfasst die Altmühlinsel (Bereiche West + Ost) sowie das Flurstück 

der Siechkapelle im Südwesten. 
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2. Analyse Altstadt Herrieden und vorge-

sehene Gebietserweiterungen  

 

2.1 Ensemble schutz  und Einzeldenkmäler  

Die gesamte Altstadt von Herrieden einschließlich des umlaufenden Wallgrabens und der Alt-

mühlbrücke steht unter Ensembleschutz. In diesem Gebiet sind beim Landesamt für Denk-

malpflege auch ca. 50 Einzeldenkmäler gelistet.  

 

Innerhalb der nun vorgesehenen Erweiterungsflächen befindet sich mit der Siechkapelle im 

Südwesten der Altmühlinsel ein weiteres Einzeldenkmal (siehe auch Plananlage 2.1).  

 

2.2  Bevölkerungs entwicklung  

In dem im Jahr 2012 untersuchten Gebiet der Altstadt wurden insgesamt 614 Einwohner in 

ca. 200 Wohnhäusern ermittelt. Dies entsprach einem Einwohnerdurchschnitt von ca. 3,07 

Personen je Haus. Gemäß den Empfehlungen des ISEK aus dem Jahr 2014 wurde das Sa-

nierungsgebiet damals im westlichen Bereich geringfügig angepasst, zwei kleinere Teilflächen 

mit Wohngebäuden nördlich der Münchner Straße wurden entnommen und stattdessen ein 

Teilbereich südlich der Neunstetterstraße mit einer historischen Häuserzeile eingefügt. Die 

Häuserzahl hat sich dadurch praktisch nicht verändert. 

 

Nach Angaben des Einwohnermeldeamts der Stadt Herrieden aus dem Jahr 2025 wohnen im 

Bereich der Altstadt aktuell 547 Einwohner, was einen Rückgang gegenüber dem Jahr 2012 

in Höhe vom ca. 12 % bedeutet (d. h. ca. 2,74 Personen je Haus). 

 

Im vorgesehenen nördlichen Erweiterungsgebiet 1 befindet sich ein leerstehendes (früheres) 

Wohnhaus und im südöstlichen Erweiterungsgebiet 4 an der Bahnhofstraße drei Wohnge-

bäude (siehe auch Plananlage 2.3-1). In den Erweiterungsgebieten 2, 3 und 5 befinden sich 

keine Wohngebäude. 

 

2.3  Nutzungen EG und OG , Leerstandsanteil  

Im Jahr 2012 wurde bei den Erdgeschossflächen des Untersuchungsgebietes Altstadt ein 

Wohnflächenanteil in Höhe von ca. 30 % und ein Anteil an Flächen mit Läden, Banken etc. in 
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Höhe von ca. 13 % festgestellt. Der Leerstandsanteil betrug ca. 10 % (siehe auch Plananlage 

2.2.3-1 aus ISEK 2014). 

 

Bis zum Jahr 2025 reduzierte sich der Wohnflächenanteil in den Erdgeschossen leicht auf ca. 

28 % und die Flächen mit Läden, Banken etc. auf ca. 9 %. Der Leerstandsanteil beträgt nach 

wie vor ca. 10 % (siehe beigefügte Plananlage 2.3-1).  

 

Der leichte Rückgang an Wohnflächen deckt sich mit der Bevölkerungsentwicklung (siehe 

Pkt. 2.2). Der Rückgang an Flächen für Läden, Banken etc. ist vermutlich der anhaltenden 

allgemeinen Entwicklung (Verlagerung von Ladenflächen in den Außenbereich und zuneh-

mender Onlinehandel) geschuldet. 

 

Die Obergeschossflächen wurden im Jahr 2012 zu ca. 62 % als Wohnfläche genutzt, der 

Leerstand wurde seiner Zeit mit ca. 15 % ermittelt (siehe Plan 2.2.3-2 aus ISEK 2014). Im 

Jahr 2025 wurde ein geringfügig höherer Anteil an Wohnflächen in den Obergeschossen mit 

ca. 64 % festgestellt. Der Leerstandsanteil ist mit aktuell ca. 10,5 % prozentual etwas zurück-

gegangen, wobei hier aber auch die zwischenzeitliche Sanierung des westlichen Stadt-

schlossflügels rechnerisch eingeflossen ist (siehe beigefügte Plananlage 2.3-2). 

 

Wie auch schon unter Punkt 2.2 erwähnt, steht im vorgesehenen nördlichen Erweiterungsge-

biet 1 ein seit geraumer Zeit leerstehendes Wohnhaus (Eigentum der Stadt Herrieden). Im 

südöstlichen Erweiterungsgebiet 4 an der Bahnhofstraße befindet sich neben drei Wohnge-

bäuden das Betriebsgelände einer Gärtnerei. Weiterhin liegen am Winner Weg noch ein frühe-

res Betriebsgebäude einer ehemaligen ĂZigarrenfabrikñ (jetzt Nebengebäude des Wohnhau-

ses Bahnhofstraße 4) und im Südosten mehrere ungenutzte Garagen. Auf der südlichen Er-

weiterungsfläche 5 befinden sich das Vereinsheim (und mehrere kleinere Schuppen) des 

Sportvereins SG Herrieden und jenseits der Altmühl die denkmalgeschützte Siechkapelle.  

 

2.4  Verkehrsraum  und Stellplätze  

Die Anzahl an öffentlichen Stellplätzen innerhalb der Altstadt hat sich im Vergleich zu 2012 

leicht erhöht, da in Teilbereichen der Vorderen Gasse, der Hinteren Gasse und am Vogteiplatz 

zusätzliche öffentliche Stellplätze (jedoch ohne bauliche Maßnahmen durchzuführen) ausge-

wiesen, d. h. gekennzeichnet wurden. Außerdem wurde die Verkehrssicherheit für Fußgänger 

und die Infrastruktur für Radfahrer durch das Anbringen von Fahrradanlehnbügeln und Pollern 

verbessert. Grundlage hierfür waren unter anderem die Empfehlungen aus dem 
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Radverkehrskonzept und dem integrierten Verkehrskonzept, welche vom Stadtrat 2022 / 2023 

als Leitfaden beschlossen wurden.  

 

Entsprechend wurde die Hintere Gasse und die Zufahrt vom Marktplatz als Einbahnstraße 

ausgewiesen, was dort zu einer Reduzierung der Verkehrsbelastung und zu einer Erhöhung 

der Verkehrssicherheit geführt hat.  

 

Die Vordere Gasse, der Marktplatz und auch der Herrnhof sind jedoch nach wie vor - insbe-

sondere tagsüber - stark frequentiert. Zwischenzeitlich von Fachplanern durchgeführte Unter-

suchungen kamen in Hinblick auf eine verkehrliche Entlastung der Vorderen Gasse zu dem 

Ergebnis, dass keine der möglichen Umfahrungsvarianten eine entsprechende Verkehrswirk-

samkeit für die Altstadt erwarten lässt, die den Bau einer Umgehungsstraße rechtfertigen 

würde:  

 

ĂDer Ziel-/ Quellverkehr, der aus allen Richtungen auf Herrieden bezogen ist, hat seine stärks-

ten Ausprägungen mit dem nördlichen und südlichen Umland. Durch den gewerblichen Mag-

neten im Osten der Stadt wäre hierfür eine Südost- bzw. Nordostumfahrung am geeignetsten. 

Hinzu kommt der Durchgangsverkehr, der vor allem in Nord-Süd-Richtung seine stärkste Aus-

prägung aufweist. Dennoch kommt keine Trassenvariante aus der Bewertung heraus, wonach 

ein entsprechend hohes Entlastungspotenzial abzuleiten ist. 

Auch die nachträglich in die Untersuchung einbezogenen Planfälle weisen keine wirklich all-

umfassende Entlastung auf. Bei der spaltenweisen Betrachtung (é) verändern sich die Ver-

kehrsmengen der einzelnen Straßenabschnitte sowohl zum Positiven als auch zum Negati-

ven. Lediglich bei Planfall 1-6-7 käme es zu nur einer Mehrbelastung, in der Rauenzeller 

Straße in Höhe des Parkhauses, wo praktisch kaum Anwohner betroffen sind. Allerdings ist 

dieser Planfall mit einem hohen baulichen Aufwand verbunden. Die Diskussion sowohl im 

Stadtrat während der Klausurtagung am 03.12.2022 als auch in der Bürgerversammlung am 

27.02.2023 führte zur weitgehend akzeptierten Erkenntnis, dass keine der bis Januar 2023 

untersuchten Umfahrungs- und Entlastungsmöglichkeiten derzeit eine große Chance auf Ver-

wirklichung durch das Staatliche Bauamt Ansbach sowie durch die Stadt Herrieden haben, da 

sie entweder aufgrund zu geringer Wirkung für den Vordringlichen Bedarf nicht in Frage kom-

men oder kaum finanzierbar sind oder noch erhebliche offene Fragen (Hochwasserschutz, 

Ökologie, Lärmschutz, Naturschutz usw.) beantwortet werden müssten. Aus diesen Gründen 

müssen zur Entlastung und Beruhigung des Verkehrs andere Maßnahmen herangezogen 

werden.ñ (vgl. Nachtrag zum Verkehrskonzept vom 28.04.2023, S. 4) 
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Nachdem zu den empfohlenen Maßnahmen unter anderem eine Reduzierung der zugelasse-

nen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h zählt, hat sich die Stadt mittlerweile mehrfach und 

intensiv hierum bemüht. Bislang scheiterten jedoch alle Bestrebungen der Stadt Herrieden an 

der Tatsache, dass quer durch die Altstadt zwei Staatsstraßen, nämlich die St 2248 als auch 

die St 2249, verlaufen und auf diesen Staatsstraßen nach Einschätzung der übergeordneten 

Behörden keine Geschwindigkeitsbegrenzung (auf 30 km/h) angeordnet werden kann. Bera-

tungen über die Option einer Verlegung der Staatsstraßen wurden von der Verwaltung bereits 

initiiert.  

 

Haltestellen für den ÖPNV befinden sich am Marktplatz, am Deocarplatz und am ĂZentralen 

Omnibusbahnhofñ (ZOB) an der Münchener Straße. 

 

Innerhalb der nun vorgesehenen Erweiterungsgebiete 1 und 5 stehen auf den beiden öffent-

lichen Parkplätzen insgesamt ca. 319 Stellplätze für die Bewohner der Altstadt sowie für Ein-

pendler zur Verfügung. Diese Parkplätze stellen einen wichtigen Baustein für die Altstadt und 

deren Funktionen dar (siehe auch Ausführungen unter Punkt 2.9). Weiterhin befinden sich 

innerhalb der Erweiterungsgebiete noch ca. 9 private Stellplätze und 5 Garagen (siehe auch 

Plananlage 2.4).  

 

Die gesamte Altstadt ist (unverändert) als Parkzone mit einer zulässigen Höchstparkdauer 

von 90 Minuten ausgewiesen. Barrierefreie Stellplätze stehen am Herrnhof, am Marktplatz, 

am Vogteiplatz und in der Vorderen Gasse zur Verfügung und Ladesäulen für Elektroautos 

am Rathaus, am Marktplatz und (außerhalb des Sanierungsgebietes) an der Münchener 

Straße. 

 

2.5  Baulicher Zustand  

Der bauliche Zustand wurde durch Inaugenscheinnahme vom öffentlichen Straßenraum aus 

ermittelt und kann deswegen nur tendenziell dargestellt werden.  

 

Gegenüber dem im Jahr 2012 ermittelten Zustand kann der Altstadt im Jahr 2025 insgesamt 

ein leicht besserer baulicher Zustand zugesprochen werden. Hierzu tragen neben mehreren 

Privatmaßnahmen auch die Sanierung des westlichen Stadtschlossbereiches und die Ersatz-

neubaumaßnahme eines sozialen Trägers am Vogteiplatz bei. Trotzdem besteht in einigen 

Teilbereichen der Altstadt nach wie vor erheblicher Sanierungsstau. Davon betroffen sind 

mehrere Anwesen an der Vorderen Gasse und einzelne Anwesen an der Straße An der Stadt-

mauer und am Vogteiplatz / Marktplatz (siehe auch Plananlage 2.5). Auch der leerstehende 
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Pallas und der ehem. Brauereitrakt des ehemaligen Stadtschlosses befinden sich nach wie 

vor in einem schlechten baulichen Zustand, hier wurde seitens der Stadt Herrieden bislang 

trotz langjähriger Bemühungen noch kein mehrheitsfähiges Nutzungskonzept gefunden. Für 

das 2025 leerstehende Anwesen Vogteiplatz 1 liegt mittlerweile eine Genehmigungsplanung 

für einen Ersatzbau vor. 

 

Das im nördlichen Erweiterungsgebiet 1 gelegene frühere Wohnhaus befindet sich ebenfalls 

in einem schlechten baulichen Zustand. Während die im südöstlichen Erweiterungsgebiet 4 

an der Bahnhofstraße liegenden Wohnhäuser und das Betriebsgelände einer Gärtnerei einen 

durchschnittlichen baulichen Zustand aufweisen, kann das ehem. Betriebsgebäude der frühe-

ren Zigarrenfabrik als sanierungsbedürftig beschrieben werden. Die ungenutzten städtischen 

Flachdachgaragen am Winner Weg sind hingegen als abbruchreif zu bewerten. Das auf der 

südlichen Erweiterungsfläche 5 stehende Sportvereinsheim und die jenseits der Altmühl lie-

gende Siechkapelle befinden sich augenscheinlich in einem guten baulichen Zustand.  

 

2.6  Gestaltwert der Gebäude  

Die altstadtgerecht bzw. weitgehend altstadtgerecht gestalteten Gebäude befinden sich vor-

wiegend im Bereich Marktplatz / Deocarplatz / Herrnhof / Vogteiplatz / Fronveststraße (siehe 

auch Plananlage 2.6). Grund hierfür ist der hohe Anteil an städtischen bzw. kirchlichen Lie-

genschaften mit entsprechender öffentlicher Nutzung. Gebäude mit nicht altstadtgerechtem 

Gestaltwert häufen sich eher im westlichen, privat geprägten Teil der Altstadt. 

 

Das im nördlichen Erweiterungsgebiet 1 befindliche ehem. Wohnhaus, das auf der südlichen 

Erweiterungsfläche stehende Vereinsheim und auch die Betriebsgelände der Gärtnerei im 

östlichen Erweiterungsgebiet wurden in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts errichtet und 

verfügen über keine im Kontext der Altstadt angemessene Gestaltung, währenddessen sich 

das ältere Gebªude der fr¿heren ĂZigarrenfabrikñ am Winner Weg noch in einem bauzeitli-

chen, altstadtgemäßen Zustand zeigt und als erhaltenswert eingestuft wird. 

 

2.7  Dachstruktur , Grünräume, Bäume  

Die Plananlage 2.7 zeigt die Dachstruktur und damit die Gebäudestellung sowie Grünräume 

und Baumstandorte in der Altstadt mit Wallgraben und den vorgesehenen Erweiterungsflä-

chen.  

 

Die dominierende Dachform in der Altstadt von Herrieden ist das Satteldach, teilweise sind 

die Unterformen Walmdach, seltener Mansarddächer zu finden. Die Dachneigung beträgt 
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meist um die 45 Grad und mehr. Vorherrschende Dacheindeckung ist die rote Ziegeleinde-

ckung, meist als Biberschwanzziegel. Durch den Wechsel von trauf- und giebelständigen Ge-

bäuden sowie Vor-, Rück- und Höhensprüngen liegt eine lebendige Stadtstruktur vor. Unter-

schiedliche Reihungen von trauf- oder giebelständigen Gebäuden geben jeder Gasse eine 

individuelle Struktur bzw. Erscheinungsbild (vgl. auch ISEK 2014).  

 

Pultdächer (oder Flachdächer) sind - außer an mehreren Nebengebäuden und Anbauten von 

Hauptgebäuden - nur noch am früheren Brauereitrakt des ehem. Stadtschlosses im Nordos-

ten vorzufinden. Ein im Jahr 2012 noch bestehender Flachdachbau aus der Nachkriegszeit 

(ehem. Post, Fronveststraße 11) wurde zwischenzeitlich grundlegend umgebaut, aufgestockt 

und mit einem Satteldach versehen.  

 

In den vorgesehenen Erweiterungsgebieten verfügen alle Hauptgebäude über ein Satteldach 

mit ca. 45° Neigung. 

 

Innerhalb des Altstadtrings bzw. der Stadtmauer befinden sich mehrere größere Platzbäume 

(Marktplatz / Deocarplatz), mehrere Baumgruppen (Marktplatz / Vogteiplatz) sowie vereinzelte 

straßenbegleitende Bäume auf öffentlichem Grund, dies es zu erhalten gilt. Darüber hinaus 

stehen - häufiger im nördlichen und östlichen Bereich der Altstadt - etliche Bäume auf Privat-

grund. Zwischenzeitliche Bestrebungen der Stadt Herrieden auf öffentlichem Grund einige 

weitere Bäume zu pflanzen, wurden (vorerst noch) zurückgestellt. 

 

Von außerordentlicher städtebaulicher Bedeutung für die Stadt und die Altstadt von Herrieden 

ist der umlaufende historische Wallgraben (siehe auch Urkatasterplan auf Seite 6), der auch 

das ehem. Stadtschloss Ăumschließtñ. Der Wallgraben konnte bislang weitgehend von Bebau-

ung freigehalten werden, nur im Norden schließen mehrere Nebengebäude unmittelbar an die 

Stadtmauer an und auch im südwestlichen Bereich liegen zwei private Wohnhäuser unmittel-

bar im Wallgrabenbereich. Die ĂDurchgängigkeitñ des grünen Wallgrabens ist hier aber trotz-

dem noch gegeben. Eine deutlichere ĂStºrungñ ist jedoch innerhalb der s¿dºstlichen Erweite-

rungsfläche 4 durch die Bahnhofstraße, das Betriebsgelände einer Gärtnerei mit größeren 

versiegelten Freiflächen und einige private Anwesen zu verzeichnen (siehe auch Ausführun-

gen unter Punkt 2.9). 

 

Durch einen öffentlichen Fußweg sind weite Teile des Wallgrabens (im Nordosten und Osten) 

zugänglich und damit gut erlebbar. Im Süden verläuft der Fußweg außerhalb der Stadtmauer 

entlang der Altmühl.  
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Im westlichen Bereich verläuft der Fußweg derzeit noch außerhalb des Wallgrabens über den 

Weg Altmühlhaag, jedoch soll der Rundweg zukünftig auch hier in den Bereich des Wallgra-

bens verlegt werden. Im südöstlichen Erweiterungsgebiet 4 ist der Rundweg aktuell noch 

durch die Bahnhofstraße bzw. den Winner Weg unterbrochen, eine Verbesserung der Situa-

tion sollte auch hier angestrebt werden. 

 

Südlich der Altstadt befindet sich zwischen den beiden Flussarmen der Altmühl die Altmühlin-

sel. Der westlich der Staatstraße gelegene Teil ist mit einem Festplatz / Parkplatz stark ver-

siegelt, nur der unmittelbare Uferbereich wird von höheren Bäumen gesäumt. Der östlich der 

Staatstraße gelegene Teil (mit dem Parkplatz an der Staatsstraße) ist geringer versiegelt. Im 

nördlichen Teilbereich befinden sich großflächige Sportanlagen der SG Herrieden, der südli-

che Teil ist frei zugängliche Wiesenfläche. Auch im östlichen Teil der Altmühlinsel konzentriert 

sich der Baumbestand auf die Uferbereiche. 

 

2.8  Raumkanten und stadtbildprägende  Gebäude  

Wesentliches Erscheinungsmerkmal der Altstadt Herrieden ist die Vierteilung mit ihren spezi-

fischen Gestaltungsmerkmalen. Der südöstliche Teil der Altstadt, der sogenannte Herrnhof 

war ursprünglich der Wohnbereich der Chorherren und ist von einer offenen Abfolge von Plät-

zen geprägt. Nördlich anschließend befindet sich das sog. Stadtschloss. Der südwestliche 

Bereich der Altstadt rund um die Vordere Gasse ist nach wie vor der von Handel und Wohnen 

geprägte Bereich. Der nördliche Bereich der Altstadt zwischen Hintere Gasse und Stadtmauer 

entwickelte sich in der Historie zum Wohnbereich der Ackerbürger und ist von eher kleinteili-

ger Bebauung geprägt (vgl. auch ISEK 2014). 

 

Im östlichen Teil der Altstadt mit seiner Abfolge von Plätzen und einigen Solitärgebäuden (z. 

B. Stiftsbasilika, Frauenkirche, Rathaus, ehem. Stadtschlosses usw.) werden die Raumkanten 

häufig von Solitären gebildet. Der westliche Teil ist von überwiegend geschlossenen Straßen-

zügen und meist kleineren Gebäuden geprägt, wobei nochmals Unterschiede bei der Gebäu-

degröße zwischen dem Bereich Marktplatz / Vordere Gasse und den rückwärtigen Gassen 

festzustellen sind. Dem zu Folge herrschen im westlichen Teil der Altstadt längere, zusam-

menhängende Raumkanten vor (siehe auch Plananlage 2.8).  

 

In der Plananlage 2.8 sind auch die stadtbildprägenden Gebäude von Herrieden farbig her-

vorgehoben. Dabei wurden die Gebäude unterschieden, die in der Denkmalliste des Bayeri-

schen Landesamtes für Denkmalpflege gelistet sind und zugleich stadtbildprägend sind und 

die Gebäude, die zwar für das Stadtbild wichtig sind, jedoch nicht in der Denkmalliste geführt 
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werden. Zusätzlich wurden un- oder untergenutzte denkmalgeschützte Gebäude oder unge-

nutzte stadtbildprägende Gebäude andersfarbig kenntlich gemacht.  

 

Der Schwerpunkt an stadtbildprägenden Gebäuden liegt aus den vorbeschriebenen Gründen 

im östlichen Teil der Altstadt bzw. rund um den Marktplatz. Darüber hinaus stehen weitere 

stadtbildprägende Gebäude an wichtigen Raumkanten, wie z. B. am westlichen Eingang zur 

Altstadt, am Knick der Vorderen Gasse sowie entlang der Stadtmauer. 

 

Die nahezu vollständig erhaltene Stadtmauer stellt als solche ebenfalls eine bedeutende 

Raumkante dar und ist für das Stadtbild von Herrieden genauso prägend. 

 

Innerhalb der nun vorgesehenen Erweiterungsflächen können als stadtbild- bzw. ortsbildprä-

gend die im Süden befindliche Siechkapelle und im Südosten am Winner Weg das Gebäude 

der früheren Zigarrenfabrik eingestuft werden (siehe auch Plananlage 2.8).  

 

 

2.9 Zusammenfassung der städtebaulichen Defizite in den vorgesehenen Erweite-

rungsgebieten  (siehe auch Plan anlage  2.9) 

 

Erweiterungsfläche 1: 

Die Erweiterungsfläche 1 umfasst den nördlich der Münchener Straße gelegenen öffentlichen 

Parkplatz mit Verlängerung nach Norden, das Grundstück westlich der Zufahrt zum ĂZentralen 

Omnibusbahnhofñ (ZOB) mit einem leerstehenden ehem. Wohnhaus mit Garage und dem 

Kreuzungsbereich Münchener Straße / Fronveststraße / Zufahrt Parkplatz mit der dortigen 

Fußgängerquerung.  

 

Über den östlichen Teil der Erweiterungsfläche 1 führt eine wichtige Geh- und Radwegever-

bindung von der Altstadt zum Schulzentrum bzw. zur Kita, dem Freibad und den nördlichen 

und nordöstlichen Wohnsiedlungen. Diese wichtige Geh- und Radwegeverbindung führt ak-

tuell ohne klare Trennung über den östlichen Teil des Parkplatzes (siehe auch Foto 1 auf der 

nächsten Seite). Zudem stellt der Asphaltbelag an dieser Stelle keine gestalterisch angemes-

sene und versickerungsfähige Oberfläche dar, gliedernde Bäume fehlen ostseitig. 
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Foto 1: Östlicher Teil der Erweiterungsfläche 1 

 

Der westlich anschließende Parkplatz wurde in den 1990er Jahren mit Mitteln der Städte-

bauförderung angelegt, kann aber den heutigen Bedarf an Stellplätzen nicht mehr decken und 

müsste erweitert werden. Als mögliche Erweiterungsfläche könnten die unmittelbar nördlich 

angrenzende Fläche (siehe Foto 2 auf der nächsten Seite) und insbesondere das westlich der 

Zufahrtspur zum ZOB gelegene Flurstück 249/2 dienen. Das dort befindliche solitär stehende 

ehem. Wohnhaus aus der Nachkriegszeit steht seit geraumer Zeit leer und verfällt zunehmend 

(siehe Foto 3, nächste Seite). Aktuell gibt es Bestrebungen, das städtische Gebäude wenigs-

tens temporär für eine Kiosknutzung oder dgl. zu verpachten. Mittelfristige Überlegungen für 

eine Erweiterung des Parkplatzes bleiben hiervon jedoch unberührt. 
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Foto 2: Erweiterungsfläche 1 nördlich des bestehenden Parkplatzes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3: Westlicher Teil der Erweiterungsfläche 1 mit einzelnem leerstehendem Wohnhaus 
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Erweiterungsfläche 2: 

Die vorgesehene Erweiterungsfläche 2 geht aus einer Vorplanungsstudie für eine städtebau-

lich angemessene Wohnbebauung der Flurstücke 281 + 289 aus dem Jahr 2021 hervor (siehe 

auch Ausführungen unter Punkt 3.1). Das im Sanierungsgebiet liegende Flurstück 281 mit 

dem früheren Betriebsgelände einer Werbeagentur mit Druckerei (siehe nachfolgende Fotos 

4 + 5) wurde zwischenzeitlich von einem Investor gekauft, steht aber leer. Das Flurstück 281 

ist aber allein für eine sinnvolle bzw. wirtschaftlich tragbare Weiterentwicklung nicht ausrei-

chend. Die nun auf Basis der Vorplanungsstudie vorgeschlagene ĂArrondierungñ w¿rde eine 

Umnutzung und Weiterentwicklung begünstigen und zukünftig eine klare Zugehörigkeit zum 

Gebiet der Altstadt schaffen. 

 

Das Erweiterungsgebiet 2 wird noch um das Flurstück 285/2 mit einem untergenutzten Ne-

bengebäude südlich der Neunstetterstraße ergänzt (Neunstetterstraße 19, siehe auch Foto 6 

auf der nächsten Seite). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4: Ehem. Betriebsgelände der Werbeagentur / Druckerei an der Neunstetterstraße 

 

 



BERICHT (STAND 30.01.2026) 

jechnerer + ruppert  architekten stadtplaner  

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5: Ehem. Betriebsgelände der Werbeagentur / Druckerei an der Neunstetterstraße 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6: Nebengebäude auf Flurstück 285/2 südlich der Neunstetterstraße (rechts im Bild) 
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Erweiterungsfläche 3: 

Die vorgeschlagene Erweiterungsfläche 3 verbindet die Erweiterungsflächen 2 und 5 und be-

zieht den für die Stadt wichtigen Fuß- und Radweg bzw. Anwohnerweg Altmühlhaag sowie 

die Flächen bis zur Altmühl ein. Der östliche Teilbereich des Fußwegs wurde bereits im Jahr 

2014 zusammen mit einer damals erforderlichen statischen Ertüchtigung der Altmühlbrücken-

mauern mit Städtebaufördermitteln umgestaltet (siehe nachfolgendes Foto 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7: Im Jahr 2014 bereits umgestalteter Fußwegabschnitt  

 

Der übrige Teilbereich wird ebenfalls von alten Alleebäumen gesäumt, weist aber weist mit 

seinem schadhaften Asphaltbelag bauliche und gestalterische Defizite auf (siehe Foto 8 auf 

der nächsten Seite). Auch fehlt eine direkte Fußwegverbindung von der westlichen Altstadt 

bzw. vom Altmühlhaag zur Altmühlinsel. Ein im Rahmen der im Jahr 2014 durchgeführten 

Maßnahme realisierter Gehweg von der Fuggerstraße endet derzeit noch am Fuß- und Rad-

weg Altmühlhaag. Anwohner und Beschäftigte der westlichen Altstadt müssen bislang noch 

die stark belastete Staatsstraße 2249 im Bereich der historischen Altmühlbrücke queren und 

die dortige, ostseitige Fußgängerbrücke nutzen. Eine sichere und kürzere Wegeverbindung 

von der westlichen Altstadt zur (westlichen) Altmühlinsel wäre mittelfristig wünschenswert. 
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Foto 8: Westlicher Teil des Fuß- und Radwegs / Anwohnerwegs Altmühlhaag  
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Erweiterungsfläche 4: 

Wie auch schon unter Kapitel 2.7 beschrieben, ist der Wallgraben im Bereich der südöstlichen 

Erweiterungsfläche 4 durch die Bahnhofstraße, das Betriebsgelände einer Gärtnerei mit teil-

weise vollständig versiegelten Freiflächen und mehrere private Anwesen stark gestört, der 

Wallgraben ist an dieser Stelle praktisch nicht mehr erlebbar (siehe Foto 9). Der von Nordos-

ten ankommende Fußweg im Wallgraben endet abrupt an der Bahnhofstraße mit ihrer ver-

gleichsweise breiten asphaltierten Fahrbahn. Eine gesicherte und barrierefreie Querung zum 

gegenüberliegenden Gehweg ist nicht vorhanden (siehe Foto 10, nächste Seite).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9: Bahnhofstraße mit Gärtnerei und versiegelten Freiflächen 
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Foto 10: Unterbrechung des östlichen Altstadtrundwegs an der Bahnhofstraße durch Bebau-

ung Gärtnerei etc. 

 

Auch der entlang der Altmühl verlaufende Fußweg endet ebenfalls abrupt am Winner Weg, 

Fahrverkehr und Fußgängerverkehr sind derzeit baulich nicht getrennt, gestalterische Quali-

täten und Bepflanzungen fehlen genauso wie in der Bahnhofstraße. Auch die für Spaziergän-

ger und Sporttreibende wichtige Fußgängerbrücke über die Altmühl ist derzeit nicht barriere-

frei und darüber hinaus baufällig (siehe Foto 11, nächste Seite). Zudem beeinträchtigen meh-

rere ungenutzte städtische Garagen das Stadtbild am Winner Weg (siehe Foto 12). 
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Foto 11: Nicht barrierefreie, baufällige Brücke vom Winner Weg zur Altmühlinsel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 12: Ungenutzte Garagen zwischen Winner Weg und Fußgängerbrücke 
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Erweiterungsfläche 5: 

Die Erweiterungsfläche 5 (Altmühlinsel) stellt für die Kernstadt und die Altstadt einen wichtigen 

altstadtnahen Bereich mit den zudienenden Funktionen Sport, Naherholung, Parken, 

Wohnmobilstellplatz und Festplatz dar.  

 

Im östlichen Teil der Altmühlinsel befindet sich ein öffentlicher Parkplatz, der von den 

Anwohnern der Altstadt, einpendelnden Beschäftigten und für Veranstaltungen genutzt wird. 

Der Parkplatz ist vollständig mit Asphalt versiegelt und verfügt auch über keine gliedernden, 

Schatten spendenden Baumpflanzungen (siehe auch Foto 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 13: Öffentlicher Parkplatz im östlichen Teil der Altmühlinsel 
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Weiterhin befinden sich auf dem östlichen Teil der Altmühlinsel die Sportanlagen mit dem 

Vereinsheim der SG Herrieden (siehe auch nachfolgendes Foto 14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 14: Altmühlinsel Ost mit Sportanlagen und Vereinsheim der SG Herrieden 

 

Um die östliche Altmühlinsel führt ein öffentlicher, geschotterter Weg. Entlang dieses 

Rundwegs wurde im südwestlichen Bereich vor Kurzem ein barrierefreier Angelplatz an der 

Altmühl angelegt (siehe Foto 15, nächste Seite). Auf das frühere historische Flussbad an der 

Südspitze der östlichen Altmühlinsel weist nur noch eine Infotafel hin (siehe Foto 16). Ein 

erkennbares gestalterisches Gesamtkonzept für die Altmühlinsel bzw. für die öffentlich 

zugänglichen Bereiche fehlt derzeit, einen attraktiven Naherholungsbereich, wie es an dieser 

Stelle wünschenswert wäre, stellt die Altmühlinsel bislang nicht dar. 
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Foto 15: Barrierefreier Angelplatz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 16: Bereich des früheren Flussbades mit Infostele 


